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Modulthema: BSP 6: Erweiterung der sportdidaktischen Handlungskompetenz 

Kurzzeichen: AHL5BS6 

Kategorie (Modulart):

X 
  
  

Pflichtmodul 
Wahlpflichtmodul 
Wahlmodul 

  
X 

Basismodul 
Aufbaumodul 

X 
  
  

studienfachbereichsspezifisches Modul 
studienfachbereichsübergreifendes 
Modul 
studiengangsübergreifendes Modul 

Niveaustufe: Studienabschnitt: 2 Studienjahr: 3 Semester: 5

Dauer und Häufigkeit des 
Angebots:

1 Sem. / jährlich 

Modulverantwortliche/r: Thomas Rotkopf 

Voraussetzung für die 
Teilnahme:

Erfolgreicher Abschluss von BSP 4 

Anzahl der Credits: 6 

Bildungsziel(e):

Unterricht aus Bewegung und Sport evaluieren  
Besondere Unterrichtssituationen erkennen und darin handeln  
Eigen- und Vermittlungskönnen im Bereich Gymnastik und Tanz vertiefen  
Vielfältiges Eislaufen kennenlernen und didaktisch-methodisch verarbeiten  
Fußballspielen didaktisch-methodisch verarbeiten  

Bildungsinhalte:

Methoden der Selbst- und Fremdevaluierung in BSP  
Methoden der Bewältigung von besonderen Unterrichtssituationen in BSP  
Üben und Trainieren in Gestalten/Tanz  
Üben und Trainieren im Eislaufen  
Üben und Trainieren im Fußballspiel  

Zertifizierbare (Teil-)
Kompetenzen:

Schüler und Schülerinnen und den eigenen Unterricht in BSP evaluieren und 
beurteilen können  
Besondere Unterrichtssituationen erkennen und darin handeln können  
Lehren und Lernen im Handlungsfeld Gestalten/Tanz  
Lehren und Lernen im Handlungsfeld Eislaufen  
Lehren und Lernen im Handlungsfeld Ballspiele: Fußball  

Anteilsmäßige Verteilung 
auf die 
Studienfachbereiche:

Humanwissenschaften: Fachwissenschaften 
(-didaktik): 6 

Schulpraxis: Ergänzende Studien: 

Verbindung zu anderen 
Modulen bzw. 
Studienfachbereichen:

 

Literatur:
Aktuelle Literatur wird von dem/der Modulverantwortlichen für jedes Semester 
bekannt gegeben. 

Leistungsnachweis:

Hinsichtlich Art und Ausmaß des/der Leistungsnachweise/s wird auf § 1 und 6 der 
Prüfungsordnung verwiesen. Die endgültige Festlegung bestimmter 
Leistungsnachweise erfolgt vor konkreter Abhaltung des Moduls durch den/die 
Modulverantwortliche/n und wird den Studierenden nachweislich zur Kenntnis 
gebracht. 

Sprache: Deutsch 

Lehr- und Lernformen:

 
1) 

V/S/Ü
2) 

Wst
1) 

EL/FS
3) 

Wst
1) 
T/K

4) 
Wst

5) 
Betr.

6) 
SSh

7) 
EC

LV-Titel
8) 
FB

 1):  S 2.00     2 26 2.00
 Fachdidaktik 3: Evaluierung und 
besondere Unterrichtssituationen

 FW

 2):  Ü 2.00     2 26 2.00  Tanz II  FW

 3):  Ü 1.00     1 13 1.00  Eislaufen  FW

 4):  Ü 1.00     1 13 1.00  Ballspiele: Fußball  FW

 5):            

 6):            



betreute Studienanteile 5) Gesamt (betreut) 6) Selbststudium (Arbeitsstunden) 7) ECTS-Credits 8) 
Studienfachbereiche 
 


